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Entwurf einer Verordnung zum Erlass einer Verordnung über zentrale 
Internetportale des Bundes und der Länder im Rahmen der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung, zur Änderung der Verordnung über das Ge-
nehmigungsverfahren und zur Änderung der Atomrechtlichen Verfah-
rensverordnung 
 
Sehr geehrter Herr Dr. , 
 
 
zum Verordnungsentwurf wird wie folgt Stellung genommen: 
 
Nach Art 1 § 5 des Referentenentwurfs sind die UVP-Daten im zentralen 
Internetportal nur solange der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, bis die 
Zulassungsentscheidung bestandskräftig ist. Gemäß § 1 Satz 2 des Refe-
rentenentwurfs bleiben die Pflichten nach den Umweltinformationsgesetzen 
des Bundes und der Länder davon unberührt. Dazu heißt es in der Be-
gründung auf Seite 10, dass die umweltinformationsrechtlichen Ver-
pflichtungen nach dem Ablauf der Zeitdauer „auf anderem Wege“ erfüllt 
werden müssen. 
 
Nach § 12 Absatz 1 Nr. 5 und 7 SächsUIG sind die Behörden verpflichtet, 
aktiv und systematisch über das Internet die Öffentlichkeit darüber zu in-
formieren, welche Entscheidungen über die Zulässigkeit von Vorhaben, die 
erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben, getroffen wurden und wo 
die Zulassungsentscheidung und die zusammenfassende Darstellung und 
Bewertung der Umweltauswirkungen nach §§ 24 und 25 UVPG zugänglich 
sind oder gefunden werden können (vgl. § 12 Absatz 1 Satz 3 SächsUIG). 
Diese Verpflichtung besteht dauerhaft. 
 
Im zentralen Internetportal wird die Öffentlichkeit bereits über die Art der 
Zulassungsentscheidung und die dafür zuständige Behörde informiert. Die 
dafür notwendigen Daten werden von den zuständigen Behörden einge-
stellt. Mit der zeitlichen Begrenzung in § 5 des Referentenentwurfs müss-
ten diese Informationen von der Behörde wieder aus dem Portal herausge-
nommen und zur Erfüllung der Umweltinformationsverpflichtungen aus den 
Umweltinformationsgesetzen eigenständig über das Internet oder ein ande-
res zentrales Landesportal verbreitet werden. Diese Verfahrensweise ist 
nicht effizient, denn sie verdoppelt den Verwaltungsaufwand. § 12 Absatz 1 
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Nr. 5 und 7 SächsUIG und die entsprechenden Regelungen des Bundes und der Län-
der stellen jedoch eine ausreichende Rechtsgrundlage dafür dar, die Informationen 
dauerhaft über das zentrale Internetportal zugänglich zu machen. 
 
§ 5 sollte  somit so formuliert werden, dass die Informationen mindestens bis zur Be-
standskraft der Zulassungsentscheidung einzustellen sind und dass die zuständige 
Behörde zur Erfüllung ihrer Umweltinformationsverpflichtungen über diesen Zeitraum 
hinaus die Daten der Öffentlichkeit über das zentrale Internetportal zugänglich machen 
kann. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

 
 

Referatsleiter 
 
 




